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Sehr geehrte Damen und Herren, 

damit Sie vorab gut informiert sind, haben wir die wichtigsten Informationen zum überregionalen 

Hintergrundbereitschaftsdienst (üHGD) zusammengefasst: 

 

Grundsätzliches: 

Der üHGD ist eine Organisationsform und damit Bestandteil des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes 

(ÄBD). Die Grundlage für die Organisation und Durchführung des ÄBD bildet die 

Bereitschaftsdienstordnung der KV Hessen (BDO) in ihrer jeweils gültigen Fassung. 

Voraussetzungen zur Teilnahme am üHGD: 

Am üHGD können Sie teilnehmen, wenn 

▪ Sie Inhaberin oder Inhaber eines an der vertragsärztlichen Versorgung in Hessen teilnehmenden 

Arztsitzes sind 

oder 

▪ Sie als Nichtvertragsärztin oder Nichtvertragsarzt bereits im Besitz einer Betriebsstättennummer 

(BSNR) für den ÄBD der KV Hessen sind und mindestens einen Ambulanzdienst sowie einen 

Hausbesuchsdienst im ÄBD durchgeführt haben 

und 

▪ die Entfernung von Ihrem Wohnort zum Bezirk, in dem der üHGD durchgeführt werden soll, max. 

circa eine Stunde Fahrtzeit beträgt. 

Wie können Sie teilnehmen? 

Wenn Sie sich für eine Teilnahme am üHGD interessieren, schreiben Sie bitte eine E-Mail an 

hintergrunddienst@kvhessen.de mit folgenden Informationen: 

▪ Gewünschter üHGD-Bezirk  

▪ Aktuelle Kontaktdaten (mindestens Mobiltelefonnummer und E-Mail-Adresse) 

▪ BSNR der Praxis oder bereits vorhandene ÄBD-BSNR 

Die ÄBD-Verwaltung der KV Hessen prüft dann, ob Ihre Teilnahme am üHGD möglich ist. 

Steckbriefe der üHGD-Bezirke: 

Sobald Ihre Teilnahme genehmigt ist, erhalten Sie von unserer ÄBD-Dispositionszentrale per E-Mail 

einen Steckbrief mit allen notwendigen Informationen über Ihren üHGD-Bezirk.  

Dienstplanung: 

Nach Freischaltung des üHGD-Dienstplanes (Termin wird vorher schriftlich bekannt gegeben) können 

Dienste zunächst auf freiwilliger Basis übernommen werden. Vakante Dienste werden dann durch die 

ÄBD-Verwaltung der KV Hessen mit dienstpflichtigen Ärztinnen und Ärzten besetzt.  

Vergütung üHGD:  

Die Vergütung für den üHGD ist in der BDO (§ 8 Abs. 7) geregelt. Bei einem üHGD ohne aktiven 
Einsatz im Vordergrunddienst ist keine Abrechnung erforderlich. 
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Pflichten im üHGD: 

▪ Ist die eingeteilte Ärztin oder der eingeteilte Arzt durch Krankheit oder sonstige wichtige Gründe an  
der Ausübung des Dienstes verhindert, hat sie oder er von sich aus und zu eigenen Lasten für eine  
Vertretung durch eine geeignete Ärztin oder einen geeigneten Arzt zu sorgen (vgl. § 4 Abs. 4 der  
BDO). 

▪ Ihre Erreichbarkeit muss innerhalb der gesamten üHGD-Dienstzeit sichergestellt sein. Im Falle einer 
Aktivierung durch die ÄBD-Dispositionszentrale in den Vordergrunddienst, muss der Dienstantritt bzw. 
der Aufbruch zum Dienst unmittelbar nach Aktivierung erfolgen. Ist eine Ärztin oder ein Arzt innerhalb 
der Dienstzeit nicht erreichbar oder tritt bei Aktivierung den zugeteilten Vordergrunddienst nicht 
(rechtzeitig) an, wird der Sachverhalt von der KV Hessen im Rahmen eines Dienstvorkommnisses 
geprüft. Innerhalb der üHGD-Dienstzeit können mehrere „Dienstblöcke“ im Vordergrunddienst, 
gegebenenfalls auch in unterschiedlichen ÄBD-Bezirken, anfallen. 

▪ Bitte stellen Sie vor Ihrem Dienst sicher, dass Ihre aktuellen Kontaktdaten in unserer ÄBD-
Dispositionszentrale vorliegen. Zur Meldung oder Änderung Ihrer Kontaktdaten wenden Sie sich bitte 
an: office-patientenservice@kvhessen.de. 

▪ Bitte melden Sie sich zu Beginn Ihres üHGD-Dienstes in unserer ÄBD-Dispositionszentrale 
dienstbereit.  
 

 

üHGD-Einsatz: 

 

üHGD-Aktivierung: 
Der üHGD ist ein Hintergrundbereitschaftsdienst, der primär zur Besetzung kurzfristiger Dienstausfälle 
(< 24 Stunden vor Dienstbeginn) im ÄBD dient. Die Ärztin oder der Arzt im üHGD springt in diesen 
Fällen auf Anforderung durch die ÄBD-Dispositionszentrale binnen circa einer Stunde in einen 
Ambulanzdienst (Sitzdienst) in einer ÄBD-Zentrale oder einen Hausbesuchsdienst ein. Der üHGD 
kann auch zur Verstärkung bei kurzfristig aufgetretenen Ausnahmesituationen (bspw. hohes 
Patientenaufkommen) herangezogen werden. 

Die ÄBD-Dispositionszentrale entscheidet über Ihren Einsatz aus dem üHGD.  

Die Nummerierung bei der Dienstbezeichnung (bspw. „Rhein-Main01“ und „Rhein-Main02“) gibt 
keinen Aufschluss über die Rangfolge bei der Zuordnung eines Einsatzes oder die geographische 
Lage des Einsatzgebietes innerhalb eines üHGD-Bezirkes. Einsätze werden gleichmäßig verteilt. Bei 
Besetzung von zwei parallelen Diensten in einem üHGD-Bezirk (siehe Beispiel oben), sind beide 
Dienste für den gesamten Bereich zuständig.  
 
Ausstattung für den Fall eines Einsatzes: 
Zur ordnungsgemäßen Dienstausübung, hat die oder der Diensttuende folgendes mitzuführen: 

▪ Arztkoffer für den Hausbesuchsdienst 

▪ Formulare für den Hausbesuchsdienst: Style-Sheets eAU, Rezepte, Verordnungen 

Krankenhausbeförderung, Notfallvertretungsscheine, Überweisungen, Einweisungen. Außerdem 

Leichenschauscheine und ggf. BTM-Rezepte 

▪ Formulare für die ÄBD-Zentrale: Ggf. BTM-Rezepte 

▪ Elektronischer Heilberufsausweis (eHBA) 

▪ PKW (für den Hausbesuchsdienst) 

▪ ggf. mobiles Kartenlesegerät (bei Verwendung des eigenen PVS) 

▪ Mobiltelefon inkl. ELDA-APP 

▪ ÄBD-Stempel/Blankostempel 
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Vergütung und Abrechnung: 

Bei einem Dienstantritt im Vordergrunddienst erfolgt eine zusätzliche Vergütung. Hierfür gelten die 

Bestimmungen gemäß § 8 Abs. 1 sowie Abs. 3 - 6 der BDO. 

Für Fragen in Bezug auf die quartalsweise Abrechnung Ihrer Patientenkontakte wenden Sie sich bitte 

an die info-line der KV Hessen per E-Mail: info.line@kvhessen.de oder per Telefon: 06924741-7777. 

Praxisverwaltungssystem (PVS) im ÄBD: 

In den ÄBD-Zentralen steht das PVS „Medical Office“ für die Dokumentation und Abrechnung 

kostenfrei zur Verfügung. Hilfreiche Informationen zu „Medical Office“ in Bezug auf den ÄBD und zu 

weiteren Themen finden Sie online unter:  

https://www.bereitschaftsdienst-hessen.de/aerzte/organisation  

Abrechnungsunterstützung: 
In ÄBD-Bezirken, in denen Personal der KV Hessen arbeitet, bieten wir eine Abrechnungs-
unterstützung für ÄBD-Ärztinnen und -Ärzte an. Wenn Sie erstmalig zum Einsatz in einen ÄBD-Bezirk 
gerufen wurden, reichen Sie uns bei Bedarf das Formular zur Abrechnungsunterstützung ein. 
 

 

Sollten Sie noch Fragen und/oder Anregungen haben, senden Sie diese gerne per E-Mail an: 

bereitschaftsdienst@kvhessen.de.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre KV Hessen 
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